
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und der

Hans-Wendt-Stiftung, Am Lehster Deich 17,28357 Bremen

- im folgenden Einrichtungsträger genannt -

wird folgende

Vereinbarung nach S 78b SGB Vlll
geschlossen:

1. Gegenstand

1.1. Gegenstand dieserVereinbarung sind (Betreuungs-) Leistungen nach SS 34,41 SGBV|ll, welche

Oer Eini'rchtungsträger für männliche Jugendliche (zurzeil vorrangig unbegleitete minderjährige Auslän-

der) ab dem 12. Lebensjahr in der Lindenhofstraße 4,28237 Bremen erbringt.

1.2. Grundlage des Vertrages sind die Leistungsbeschreibung ,,HeimerziehungANohngruppe 7 Wo-

chentage im Wohnhaus Lindenhofstr. 4" (Anlage 1) sowie das Kalkulationsschema (Anlage 2).

2. Leistu ngsverein barung

2.1.1n der ,,Lindenhofstraße 4" werden in der stationären Wohngruppe bis zu 8 Kinder und Jugendliche

vorrangig im Rtter von 12 - 16 Jahren (zuzeil vorrangig unbegleitete minderjährige Ausländer) betreut.

Die Leistung wird gemäß SS 27, 34 und 41 SGB Vlll erbracht. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qua-

lität der Leistung ist der beigefügten Leistungsbeschreibung (Anlage 1) zu entnehmen.

2.2. Die Leistungen werden nach Maßgabe der allgemein anerkannten Fachstandards, der ordnungs-

rechtlicher Bestimmungen und der Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung

erbracht. Die in der Betiiebserlaubnis enthaltenen Regelungen, Auflagen und Nebenbestimmungen sind

zu beachten. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Not-

wendigen nicht überscfrröiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall

gewährleistet ist.

2.3. Es gilt der Landesrahmenvertrag nach $ 78 f SGB Vlll in seiner aktuellen Fassung .

2.4. Der Einrichtungsträger darf für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe

keine Person Oescfräftlgen odervermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den SS 171, 174

bis 174c,'176 bis 180a, 1 81a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs

verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regel-

mäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis

nacfr $ 30 Absatz 5 und $ 30a Absatz 'l des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. Unbe-

schadät dessen hat der Einrichtungsträger unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm

bekannt wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine solche Straftat begangen zu haben,

Ermittlungen zur Strafuerfolgun g eingeleitet worden sind.

2.S. Nach g 8a SGB Vlll ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung fÜr ein

Kind oder dinen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte das Gefährdungsri-

siko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet dies, bei der Kenntnis von einem Ge-

fährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar wahrzunehmen und / oder das zuständige Jugendamt

unverzüglich zu informieren.
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3. Verg ütun gsverein baru n g

3.1. Zur Abgeltung der Leistungen nach Ziller 2 wird folgende Vergütung pro Leistungsempfänger und

Leistungstag für den u.g. Vereinbarungszeitraum vereinbart:

Vereinbarunoszeitraum ab 01.01.2026

3.2. Mit der o.g. Vergütung sind alle bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Personal-, Sach-

und lnvestitionskosten abgegolten. Die Berechnungsgrundlagen der genannten Vergütung sind dem

beigefügten Berechnungsbogen (Anlage 2) zu entnehmen.

3.3. Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn sie vom zuständigen öffentlichen Träger der Jugendhilfe

im Einzelfall bewilligt wurde.

3.4. Die Finanzierung etwaiger Zusatzleistungen ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung.

4. Prüfu ngsvereinbaru ng, Qualitätsentwicklu ng u nd Doku mentation

4.1 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie Best-

immungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung leiten sich aus dem im

Betriebserläubnisverfahren nach S 45 SGB Vlll getroffenen Regelungen und insbesondere den Ausfüh-
rungen des $ 8 des Landesrahmenvertrags ab.

4.2 Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die erforderliche Berichterstattung entsprechend der Rahmenver-

einbarung zur-Qualitätsentwicklung (Berichtsraster) vom 13.03.2009 erfolgt. Die Berichtesind dem Örtlichen

Jugendhiifeträger mindestens alle 2 Jahre vorzulegen; für den Berichtszeitraum 2025 und 2026 ist dies der

31:ß.2027 . Där Qualitätsbericht für die Jahre 202512026 sind örtlichen Jugendhilfeträger bis 31.03.2027 vorzu-

legen.Die Einrichtungsträgerin geht geziehlt auf die im trägerindividuellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte

der Qualitätssicherung bezüglich der Dokumentation und Selbstevaluation ein.

4.3 Ferner einigen sich die Vertragsparleien darauf, zukünftige Ergebnisse der Unterarbeitsgruppe Qualitäts-

entwicklung, inibesondere auch im Hinblick auf die Darstellung des Berichtswesen in Form eines standardisier-

ten Rasteri, mit einzubeziehen und zu berücksichtigen. Der Einrichtungsträger sichert die Zusammenarbeit und

Mitwirkung im Hinblick auf zukünftige Systeme der Leistungsdokumentation zu, die in der Vertragskommission

nach $ 78f SGB Vlll abgestimmt und beschlossen werden.

5. Verei nbaru ngszeitraum

5.1. Die Vereinbarung gilt ab dem 0{.01.2026 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten (min-

destens 31J2.2026) auf unbestimmte Zeit geschlossen.

5.2. Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es einer

schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 bestimmten Mindestlaufzeit. Die Vergü-

tungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die übrigen Bestandteile der Verein-

barung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten gekündigt werden.

5.3. Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch gesetzliche

oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese Vereinbarung von jeder

Vergütung für das Regelleistungsangebot 228,41€

Vergütung für betriebsnotwendige lnvestitionen 23,32€

Gesamtvergütung
pro Leistungsempfänger und Leistungstag

251,73€
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Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der Anpassung durch Neuverhandlung gekün-

digt werden. Bis zum Abschluss einer Neuvereinbarung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

5.4 Bei Neu-Abschluss des TV-L S / TV-L , kann diese Vereinbarung zum Ende des Monats, in dem der

Neu-Abschluss ezielt wurde, von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist, zum Zwecke der

Anpassung durch Neuverhandlung der Personalkosten, gekündigt werden. Bei einer Kündigung werden

ausschließlich die vom TV-L S / TV-L betroffenen Personalkosten neu verhandelt.

6. Sonstiges

6.1. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen ihre

Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch eine wirksame zu

ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt. Im Übrigen gelten die Vor-
schriften der gg 53. ff. des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen
Vertrag.

6.2. Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des BremlFG im elektronischen
informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag

Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.

6.3 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des von ihm angegebenen Tarifuertrages TV-L S /
1y-L und die damit im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in voller Höhe an sein Betreuungsper-

sonal weitezuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich bereit die gezahlten Gehälter nach den Anfor-
derungen des Kostenträgers nachzuweisen.

6.4 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für das Land

Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten und seine Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu vergüten.

6.5. Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandteil.

Geschlossen: Bremen, Februar 2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und
lntegration

Einrichtungsträger

lm Auftrag

Anlaqen:

Anlage 1 : Leistungsbeschreibung

Anlage 2: Kalkulationsschema zum Berechnungszeitraum 01.01 .2026 - mindestens 31.12.2026



Anlage 2.1

Das Angebot der Wohneinrichtung richtet sich vorrangig an Kinder
und Jugendliche im Alter von 12-16 Jahren.
Die Einrichtung hat einen familienersetzenden Charakter und richtet
sich schwerpunktmäßig an jüngere Jugendliche.
Zurzeit richtet sich das Angebot vorrangig an die Bedarfe der Gruppe
der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Die Wohneinrichtung befindet sich in der Lindenhofstr. 4 und bietet
Platz für 8 Kinder und Jugendliche, wobei im Bedarfsfall ein Notbeft
in einem Zimmer eingestelltwerden könnte.
Die Hilfe trägt den individuellen Bedürfnissen des jungen Menschen
Rechnung. Daran orientiert sich auch die Dauer und Ausgestaltung
der Hilfe.

1. Art des Angebots

ss 34, (41) SGB2. Rechtsgrundlage

16 Jahren. Zurzeil richtet sich das Angebot vorrangig an die
Zielgruppe der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Betreut werden Kinder und vorrangig im Alter von 12-3. Personenkreis

den Bereichen:
. Klärung der gesundheitlichen Situation, Vermittlung ggf.

notwendiger medizinischer und psychosozialer / therapeutischer
Versorgung

. Entwicklung kurz- und langfristiger Lebensperspektiven
(Kennenlernen von Möglichkeiten der Teilhabe und der
Selbstbestimm ung junger Flüchtlinge, Aufenthaltssicherung)

. Schaffung eines,,sicheren Ortes" (im traumapädagogischen Sinne)
für die Jugendlichen um sie in ihrer Entwicklung zu fÖrdern

. Erlernen und Üben der deutschen Sprache, Landeskunde

. Erarbeitung einer schulischen- und/ oder beruflichen Perspektive

. Einüben von Selbstverantwortung und Selbstversorgung

. Gestaltung von Beziehungen, Teilnahme an Gruppenangeboten

. ldentitätsfindung, in der besonderen Lebenssituation als Flüchtling

. RegelmäßigerAustausch mit dem Vormund (Amts- bzw.
Einzelvormund) und Klärung des aufenthaltsrechtlichen Status,
Vorbereitung auf Behördenkontakte

. Erlernen von angemessenen Alltagsfertigkeiten in der Altersstruktur
von 12 - 16 Jahren.

Die Betreuung umfasst individuelle Unterstützung und Begleitung in4. Allgemeine Zielsetzung

Betreut werden Jugendliche im Alter von 12 Jahren bis
Jahren. Zurzeil richtet sich das Angebot vorrangig an die Bedarfe der
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.

maximal 164. Zielgruppe

fachlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten geleitet und

koordiniert wird. Hierunter fällt auch die Qualitätsentwicklung und -
sicherung auf der Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes.

Der Einrichtungsträger stellt sicher, dass die Einrichtung unter5. lnhalte der Leistung

Die Einrichtung befindet sich in der Lindenhofstr.4 u

für 8 Kinder und Jugendliche, wobei im Bedarfsfall ein Notbett in

einem Zimmer einqestellt werden könnte.

nd bietet Platz5.1 Unterkunft und
Raumkonzept

VK-UAG/Os/SIand: Juni 2013

Beschlossen in der Sitzung der Vertragskommission SGB VIII am 03 .12.2014
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Anlage 2.1

lm Erdgeschoss des Hauses befindet sich eine große Küche, ein
Aufenthaltsraum, das Mitarbeiterbüro, ein Raum für die
Nachtbereitschaft, zwei Einzelzimmer für die Jgdl. und ein WC. ln
der ersten Etage befinden sich 4 Einzelzimmer, ein Bad mit WC und
ein zusätzliches WC.
lm Obergeschoss befinden sich 2 Einzelzimmer und ein
Badezimmer.
lm Keller befinden sich die Waschküche, Trockenraum und ein
Mehrzweckraum.

5.2 Verpflegung Der Träger stellt die ernährungsphysiologisch, altersgerechte
Versorgung der Kinder/Jugendlichen mit Lebensmitteln sicher.
Hiezu gehört eine warme Mahlzeit, Frühstück, Zwischenmahlzeiten
und Abendbrot sowie die Versorgung mit Getränken an sieben
Taqen in der Woche

5.3 Erziehung/Sozial-
pädagogische
Betreuung

Umfassende Betreuung durch sozialpädagogische Fachkräfte an
sieben Tagen in derWoche:
. Bereitstellung einesaltersgerechten Settings,
. Wahrnehmung derAufsichtspflicht,
. Einzel- und / oder Gruppenarbeit,
. Eltern- / Familienarbeit, unter Nutzung allgemein anerkannter

Methoden, deren Einzelheiten in der Trägereigenen-
Leistungsbeschreibung zu beschreiben sind

. ArbeitenimBezugsbetreuersystem

. Hilfe beim Erlernen der deutschen Sprache

. Kontakt zu Mentoren herstellen

. Hilfe beim Umgang mit Geld

. Auseinandersetzung mit der eigenen Fluchtgeschichte

. Förderung im Schul- und Ausbildungsbereich,

. Strukturierung des Alltags unter Einbeziehung des sozialen
Umfeldes.

. Sicherstellung der Kinderechte

. Sicherstellung von Beschwerdemöglichkeiten
o Beteiligung der jungen Menschen in allen sie betreffenden

Entscheidungen.

Zur Leistung gehört auch die Durchführung von Ferienmaßnahmen.

6. Personelle Ausstattung Die Betreuung der Kinder und Jugendlichen wird überwiegend von
Sozialpädagog lnnen geleistet.

Personalanhaltswerte

Betreuung: 1 zu 1,9
Die Betreuung findet gestaffelt statt. ln den Abend- und
Morgenstunden sowie nachts wird die Betreuung durch Hilfskräfte
als Nachtbereitschaft abgedeckt. ln Krisen- und Notsituationen steht
eine pädagogische Fachkraft als Rufbereitschaft zur Verfügung.

. Eine anwesende Nachtbereitschaft ist erforderlich.

. Päd. Rufbereitschaft ist erforderlich
Gruppenübergreifendes Fachpersonal : Einzelvertragliche
Regelung
Fachliche Leitung: Einzelvertragliche Regelung
Geschäftsführung/ Verwaltung : Einzelvertragliche Regelung
HauswirtschafU Reinigunq/ Technik: Einzelvertragliche Regelung

7. Umfang der Leistung Betreuung an 365 Tagen im Jahr, Rund-um-die-Uhr

8. Pädagogische Sachmittel Altersgerechtes Spiel-, Freizeit- und Beschäftigungsmaterial

9. Betriebsnotwendige Vorhalten von Anlaqen sowie Ausstattung der Nutz- und

VK-UAG/Os/Stand: Juni 2013

Beschlossen in der Sitzung der Vertragskommission SGB VIII am03.12.2014
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Anlage 2.1

Anlagen und Ausstattung Gemeinschaftsflächen
Schutzbestimmungen.

entsprechend der behördlichen Auflagen und

,l 0. Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung

Die Maßnahmen des Trägers einer Einrichtung zur
Qualitätssicherung und - entwicklung werden mindestens im
Abstand von 2 Jahren in einem Qualitätsentwicklungsbericht
entsprechend der Regelungen des Landesrahmenvertrages
dokumentiert.

{{. Leistungsentgelt Das Leistungsentgelt enthält die Kosten dasfü
Regelleistungsangebot und betriebsnotwendigen nvestitionendie
Ferner sind im Entgelt die Kosten für die Durchführung von
Ferienmaßnahmen enthalten.

lm Entgelt sind nicht enthalten und daher im Einzelfall
zusätzlich nach SGB Vlll zu finanzieren:

- Taschengeld und pauschalierte Nebenkosten,
- Bekleidungspauschale,
- fürjunge Menschen ab 13 Jahren unabhängig vom Schulbesuch

Übernahme von Fahrtkosten in Höhe der günstigsten Monatskarte
unterAbzug eines Eigenanteils, sofern keine
Fahrtkostenübernahme von anderen Stellen erfolgt,

- mehrtätige Klassenfahrten,
- Ersteinkleidung soweit erforderlich.

r
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